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• BASS 11-02 Nr. 19 „Zuwendungen für die Durchführung außer
unterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbe- 
reich“

• BASS 11 -02 Nr. 24 „Geld oder Stelle - Sekundarstufe I - Zu
wendungen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganz- 
tagsangebote“

Anpassung der Elternbeiträge der nachfolgenden Förderrichtlinie 
für das Schuljahr 2024/25

• BASS 12-63 Nr. 2 „Gebundene und offene Ganztagsschulen so
wie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im 
Primarbereich und Sekundarstufe I“
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Anpassung der Fördersätze

zu BASS 11-02 Nr. 19

Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Ange
bote offener Ganztagsschulen im Primarbereich; Änderung

Bezug:
RdErl. d. Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder
v. 12.02.2003 (ABI. NRW. S. 43)
1
Der Bezugserlass, der zuletzt durch Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Bildung vom 7. Dezember 2022 (ABI. NRW. 12/22) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Nummer 5.4.1 wird wie folgt gefasst:

„Der Grundfestbetrag beträgt ab dem 01.08.2024 1.073 € pro Schuljahr 
und Kind beziehungsweise 1.936 € für Kinder mit Bedarf an sonderpäda
gogischer Unterstützung pro Schuljahr. Zusätzlich werden Lehrerstellen 
nach einem Stellenschlüssel von 0,2 Lehrerstellen pro 25 Schülerinnen 
und Schüler oder pro 12 Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonder
pädagogischer Unterstützung bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlings
familien oder in vergleichbaren Lebenslagen (z.B. Sinti und Roma) zuge
wiesen.

An Stelle von 0,1 Lehrerstellen kann grundsätzlich nach § 94 Absatz 2 
SchuIG ein Festbetrag ab dem 01.08.2024 in Höhe von 361 € pro Schü
lerin oder Schüler beziehungsweise in Höhe von 678 € pro Schülerin oder 
Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung bzw. aus 
Flüchtlingsfamilien oder in vergleichbaren Lebenslagen (z.B. Sinti und 
Roma) gewährt werden.

Für Träger genehmigter Ersatzschulen besteht kein Wahlrecht. Ihnen 
wird stets an Stelle der Lehrerstellenanteile ein Festbetrag ab dem 
01.08.2024 in Höhe von 566 € pro Schülerin oder Schüler oder bei Schü
lerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung 
bzw. aus neu zugewanderten Flüchtlingsfamilien oder in vergleichbaren 
Lebenslangen (z.B. Sinti und Roma) in Höhe von 1.108 € gewährt.

Die Fördersätze werden jedes Jahr jeweils zum 01.08. um jeweils 3 Pro
zent erhöht. Die Fördersätze werden auf volle €-Beträge kaufmännisch 
gerundet.“
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2. Die Nummer 5.5 wird wie folgt gefasst:
„Der Schulträger erbringt für die Durchführung der außerunterrichtlichen 
Angebote der offenen Ganztagsschule im Primarbereich ab dem 
01.08.2024 Eigenanteile in Höhe von 568 € pro Jahr pro Platz. Die Ei
genanteile werden jährlich jeweils zum 01.08. um jeweils 3 Prozent er
höht. Die Höhe der Eigenanteile wird auf volle €-Beträge kaufmännisch 
gerundet. Auf diese Eigenanteile können Elternbeiträge angerechnet 
werden. Nähere Regelungen zu Elternbeiträgen enthält Nummer 8 des 
RdErl. d. MSWv. 23.12.2010 (BASS 12-63 Nr. 2).“

3. Die Nummer 8 wird wie folgt geändert:
In der Überschrift wird das Wort „Geltungsdauer“ angefügt.

4. Die Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
„Diese Regelungen treten zum 01.08.2024 in Kraft und gelten längstens 
bis zum 31.07.2026.“

2
Dieser Runderlass tritt am 1. August 2024 in Kraft.

Anpassung der Fördersätze

zu BASS 11-02 Nr. 24

Geld oder Stelle - Sekundarstufe I; Zuwendungen pädagogischen
Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote; Änderung

Bezug:
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
v. 31.07.2008 (ABI. NRW. S. 403, berichtigt 10/08 S. 524)

1

Der Bezugserlass, der zuletzt durch Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Bil-dung vom 7. Dezember 2022 (ABI. NRW. 12/22) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Nummer 5.4.1 wird wie folgt gefasst:

„Pro Halbtagsschule werden pro Schuljahr auf der Grundlage der aktu
ellen Amtlichen Schuldaten des Vorjahres zur Verfügung gestellt:

a) unter 300 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis 
zu 19.600 € an Stelle von 0,3 Lehrerstellen,



b) 300 bis 500 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis 
zu 26.100 € an Stelle von 0,4 Lehrerstellen,

c) 501 bis 700 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: bis 
zu 32.500 € an Stelle von 0,5 Lehrerstellen,

d) 701 und mehr Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I: 
bis zu 39.100 € an Stelle von 0,6 Lehrerstellen.

Die Fördersätze werden jedes Jahr jeweils zum 01.08. um jeweils wei
tere 3 Prozent erhöht. Die Fördersätze werden auf volle 100-Euro-Be- 
träge kaufmännisch gerundet.

In Förderschulen mit Primarbereich, die nach dem Erlass des MSW v. 
12.02.2003 (BASS 11-02 Nr. 19) eine Förderung als offene Ganztags
schule im Primarbereich auch für die Klassen 5 und 6 erhalten, wird die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 als Bemessungsgrund
lage zuzüglich der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die 
nicht am offenen Ganztag teilnehmen, zugrunde gelegt.

Schulen, die zum 01.02.2006 oder später als gebundene oder erweiterte 
Ganztagsschule nach § 9 Abs. 1 SchuIG genehmigt worden sind, erhal
ten im Rahmen dieser Bemessungsgrundlage eine anteilige Förderung 
in Höhe von einem Sechstel, ausschließlich in Gymnasien mit achtjähri
gem Bildungsgang einem Fünftel, pro Halbtagsjahrgangsstufe. Dabei 
wird jeweils auf durch 100 teilbare Beträge gerundet.

Halbtagsschulen, die über die Programme „Dreizehn Plus in der Sekun
darstufe I“ im Schuljahr 2008/2009 (Stichtag: erster Tag nach den Herbst
ferien) einen höheren Betrag erhalten haben, steht bis auf weiteres ein 
entsprechend höherer Zuwendungsbetrag/Zuschussbetrag zu.“

2. Die Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„Diese Regelungen treten zum 01.08.2024 in Kraft und gelten längstens 
bis zum 31.07.2026.“

3. In der Anlage zur Anlage 1 wird die Spalte 8 wie folgt gefasst:

„Umfang der beantragten Stellenanteile“

[Streichung der Klammer]

2
Dieser Runderlass tritt am 1. August 2024 in Kraft.
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[Zu Nummer 3, siehe Tabelle in der angefügten Anlage]
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Anpassung der Elternbeiträge 
zu BASS 12-63 Nr. 2
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Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtli
che Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und Se

kundarstufe I; Änderung

Bezug:
RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung
v. 23.12.2010 (ABI. NRW. 01/11 S. 38, berichtigt 02/11 S. 85)
1
Der Bezugserlass, der zuletzt durch Runderlass des Ministeriums für 
Schule und Bildung vom 7. Dezember 2022 (ABI. NRW. 12/22) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

Die Nummer 8.2 wird wie folgt gefasst:

„In offenen Ganztagsschulen im Primarbereich kann der Schulträger 
oder der öffentliche Jugendhilfeträger ab dem 01.08.2024 Elternbeiträge 
bis zur Höhe von 228 € pro Monat pro Kind erheben und einziehen. Ab 
dem 01.08.2025 erhöht sich die Höchstgrenze jährlich zum Schuljahres
beginn - kaufmännisch gerundet - um jeweils 3%. Er kann dies auf Dritte 
übertragen. Zusätzlich zur sozialen Staffelung der Beiträge nach Ein
kommen der Eltern können auch eine Ermäßigung für Geschwisterkin
der, auch für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie 
ein Ausgleich zwischen Stadt- oder Gemeindeteilen oder Schulen mit un
terschiedlich hohem Beitragsaufkommen vorgesehen werden (§ 9 Ab
satz 3 Satz 4 SchuIG in Verbindung mit § 5 Absatz 2 KiBiz).“

2
Dieser Runderlass tritt am 1. August 2024 in Kraft.

In Vertretung

Dr. Urban Mauer


